
BOS-CHETTA PLAUNA SA, 7525 S-CHANF 

Inertstoff- und Aushubmaterialdeponie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREISLISTE 2025 

(gültig ab 1. Januar 2025) 
 
  



ANNAHMEREGELUNG  

  
Meldung von Materialanlieferungen  

Materialanlieferungen sind beim Deponiewart Tel. 079 682 04 42 oder bei der 
Administration Tel. 076 324 31 99 anzumelden.  
  
Wichtig: Die Selbstdeklaration ist notwendig für Mengen ab 100 m3!  

  
Annahmezeiten  
  

13.12.2024 – 31.03.2025  01.04.2025 – 12.12.2025  

Nach Vereinbarung 
(076 324 31 99) 

Mo. - Fr.  
07.30 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr  

  

 

 

 
 
  

Samstags bleibt die Deponie geschlossen! 



Auf der Inertstoff- und Aushubmaterialdeponie Bos-chetta Plauna S-chanf, werden 
folgende Materialien angenommen:  
  

Sauberes Aushubmaterial        A-Material 

Auch geogen arsenbelastet gemäss «Merkblatt für den Umgang mit geogen belastetem 
Aushubmaterial im Oberengadin». 

 

Mineralische Bauabfälle         B-Material  

Nur Stoffe, die durch die Sortieranlage Bever oder Zernez getrennt wurden. Sie dürfen 
jedoch keine organischen Stoffe, Plastik, Holz, Isolationsmaterial und Beton/Ziegel sowie 
Feinanteile enthalten. Der Schlamm gilt als Mineralischer Bauabfall.  
 
Eternit           B-Material 
 Lose-Anlieferung nur unversehrte Platten, nicht gebrochen, nicht gebohrt. 
 Gebrochene, gebohrte oder sonstwie bearbeitete Eternitprodukte müssen verpackt und 

kranbar abgeliefert werden (z.B. in Big Bags). 
  
Strassensplitt           B-Material  
  
Grünabfuhr Auf der Deponie Bos-chetta Plauna kann keine Grünabfuhr angenommen 
werden. Diese kann beim Kompost ARGE Südbünden / Valle del sud Tel. Nr. 081 826 52 
39 oder 079 769 37 53, sowie beim ABVO Oberengadin Tel. Nr. 081 852 18 76 angeliefert 
werden.  
  

Schlamm            B-Material  

Auf der Deponie Bos-chetta Plauna kann kein flüssiger Schlamm angenommen werden. 
Der Schlamm darf höchstens zähflüssig sein, d. h. eine Fliessgeschwindigkeit von 
maximal Schritttempo. Der Entscheid liegt beim Deponiewart.  
Sofern es sich um unbelasteten Schlamm handelt (schriftliche Bestätigung oder 
Materialanalyse erforderlich), z.B. aus Horizontalbohrungen, kann dieser Schlamm auch 
als A-Material angenommen werden.  
 
B-Material muss in jedem Fall beim Deponiewart angemeldet werden. 
Unrechtmässig gekipptes Material wird wieder aufgeladen und zurückgeschickt 
 
Strassenwischgut 
Die Ablagerung von Strassenwischgut ist vorübergehend zugelassen. 
 



ANNAHMETARIFE  
  

Deponiegut   CHF/Tonne 

 Sauberes Aushubmaterial   15.00  

 Mineralische Bauabfälle*   39.00  

 Schlamm* Ausnahme: Unbelasteter Schlamm mit Bestätigung/Analyse   39.00  

 Eternit*   66.00  

 Strassensplitt*   39.00  

 Bahnschotter*   39.00  

   CHF/m3  

 Asche (wird nur mit Nachweis der Übereinstimmung mit  
 VVEA angenommen)  

 
39.00  

*Preise inkl. CHF 3.00/Tonne VASA-Abgaben  
  

  

Materialauflad / Materialrücknahme  CHF/Tonne  

Materialauflad  2.50  

Materialrücknahme ohne Materialauflad (Gutschrift)  9.00  

Materialrücknahme mit Materialauflad (Gutschrift)  6.50  

  
  
Materialrücknahmen müssen vom Transporteur in Rechnung gestellt werden und 
werden als Nicht-Anlieferungen gutgeschrieben.  
  
Verrechnung  

 Ohne anderslautende Angaben wird das angelieferte Material dem 
Materialtransporteur in Rechnung gestellt.  
 

 Zahlungskonditionen 30 Tage netto.  
 

 



ALLGEMEINE ANNAHMEBEDINGUNGEN  
  
1. Preise  
Die Preise verstehen sich für Material pro Tonne exkl. MWST.  
Die Preise sind fest. Allfällige Preisanpassungen infolge wesentlicher Änderungen von 
Gesetzen, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse werden schriftlich angezeigt.  
 
2. Annahmevorbehalt  
Die Annahme von Material bleibt im Einzelfall vorbehalten.  

3. Materialkategorie  
Die Materialkategorie wird auf der Annahmestelle verbindlich festgehalten.  

4. Verantwortung des Anlieferers  
 Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das in den 

Annahmelieferscheinen vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material 
angeliefert wird.  

 Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn bei einer visuellen 
Kontrolle bei der Annahme nicht festgestellt wird, dass falsch deklariertes 
oder unzulässiges Material angeliefert worden ist.  

 Die Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport von falsch 
deklariertem oder unzulässigem Material gehen voll zu Lasten des 
Anlieferers.  

o  
5. Haftung  
Der Anlieferer befährt das Areal der Deponie auf eigenes Risiko. Für Schäden an 
Fahrzeugen haftet die Deponia Bos-chetta Plauna SA in keinem Fall.  
 
 
  



 
AUSKUNFT / KONTAKT  
  
  

  
  Adresse  

 Deponia Bos-chetta Plauna SA  
 c/o Büro Cumünel  
 Via Maistra 75  
 7525 S-chanf  

  
  Betriebsleiter  

 Flurin Wieser  

 Tel.  079 405 70 10  

  
  Deponiewart  

 Mauro Giacometti  

 Tel.  079 682 04 42  

  Eröffnung neue Baustelle/  

  Waage  

 Tel.  076 324 31 99  

  
  Verwaltung/  
  Rechnungswesen  

  
 Tel.  076 324 31 99  
 E-Mail:  info@bos-chetta.ch  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7525 S-chanf, im Juli 2025  
  

  Bos-chetta Plauna SA, S-chanf 

               Die Betriebsleitung  


